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Forderungen für die neue Legislaturperiode des Bundes: Ein Transparenzge-

setz mit Vorbildfunktion schaffen! 

Informationen sind die Basis einer Demokratie. Ein demokratischer Staat kann nicht ohne freie 

und möglichst gut informierte öffentliche Meinung bestehen. Das Recht auf Zugang zu Infor-

mationen ist ein zentrales Element zur Regelung des Informationsflusses von staatlichen Stel-

len zu Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Moderne Transparenzgesetze stellen die In-

formationen über ein Register im Internet anonym und kostenlos zur Verfügung. 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK) fordert den Gesetz-

geber daher auf, das Informationsfreiheitsrecht des Bundes in der nächsten Legislaturperiode 

zu modernisieren und das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes zu einem modernen Trans-

parenzgesetz mit einem Transparenzregister weiterzuentwickeln. Die IFK fordert insbeson-

dere: 

A. Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes in ein Transparenzgesetz mit 

einem Transparenzregister 

 Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) des Bundes muss zu einem echten Transpa-

renzgesetz mit einem gesetzlich geregelten Transparenzregister weiterentwickelt wer-

den. 

 In dem Transparenzgesetz des Bundes müssen das IFG und das Umweltinformations-

gesetz (UIG) zusammengelegt werden. Unterschiedliche Regelungen im IFG und UIG 

verkomplizieren den Zugang zu Informationen unnötig. Die Zusammenfassung der In-

formationsansprüche in einem Gesetz ist übersichtlicher und bürgerfreundlicher. „Ein 

einheitliches, übergreifendes Transparenzgesetz würde die Bekanntheit, die Anwen-

derfreundlichkeit und die Durchsetzungskraft aller Informationszugangsgesetze erhö-

hen.“ (vgl. Umweltbundesamt (Dez. 2020): Evaluation des UIG; S. 163) 

 Das Transparenzregister sollte wie in mehreren Bundesländern einen Katalog veröf-

fentlichungspflichtiger Informationen enthalten. Die Veröffentlichung weiterer geeigne-

ter Informationen sollte ausdrücklich zugelassen werden. 

 Zu den Informationen, die im Transparenzregister veröffentlicht werden, sollten insbe-

sondere Kabinettbeschlüsse und deren dazugehörige Kabinettvorlagen, Verträge von 

öffentlichem Interesse, Gutachten, Studien und wesentliche Unternehmensdaten 

staatlicher Beteiligungen gehören. 
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 In das Gesetz sollte eine Regelung aufgenommen werden, nach der Informationen, die 

auf individuellen Antrag hin zugänglich gemacht wurden, auch im Informationsregister 

veröffentlicht werden können (Access for one = access for all), wenn ein öffentliches 

Interesse an der Veröffentlichung besteht. 

B. Bereichsausnahmen und Ausschlussgründe 

 Die Ausschlussgründe des IFG bedürfen einer grundlegenden Überarbeitung, da ei-

nige Ausschlussgründe überflüssig sind oder sich überschneiden. Sie sollten reduziert 

und harmonisiert werden. 

 Eine allgemeine Güterabwägung zwischen Informations- und Geheimhaltungsinte-

resse (sog. public interest test) sollte als zusätzliches Korrektiv eingeführt werden.  

 Die Bereichsausnahme für den Verfassungsschutz geht zu weit und sollte in einem 

neuen Transparenzgesetz nicht mehr enthalten sein.  

 

C. Regelungen zur Förderung der Informationsfreiheit 

 Die Anforderungen an die Informationsfreiheit sind i. S. v. „Informationsfreiheit by De-

sign“ bereits von Anfang an in die Gestaltung der IT-Systeme und organisatorischen 

Prozesse einzubeziehen. 

 In dem neuen Transparenzgesetz sollte die Benennung eines behördlichen Informati-

onsfreiheitsbeauftragten verbindlich vorgesehen werden. 

 

D. Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

 Der Bundesbeauftragte sollte eine Anordnungsbefugnis bekommen, um Rechtsver-

stöße gegen das Informationsfreiheitsrecht beseitigen zu können. 

 Dem Bundesbeauftragten sind die entsprechenden sachlichen und personellen Mittel 

zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 

 

E. Rechtspolitik 

 Die Bundesregierung sollte in der neuen Legislaturperiode die Tromsö-Konvention ra-

tifizieren. 

 

 

 

 


